
1.ausstehenden Prüfungs-Ergebnissen und 
warum die Maße von Fahrbahnen vor Ort 
deutlich geringer sind als von der 
Verwaltung angegeben? 

2. Frage: Die Antwort der Verwaltung zur Lage der Querungshilfe „Fasanenweg“: „auf der 
westlichen Seite entspricht die Fahrbahnbreite 3,25 m.“ Warum messe ich vor Ort nur 
2,80m? Kann die Verwaltung eine Nachmessung veranlassen? Gibt es hierzu Hinweise, 
Meldungen, Beschwerden oder Unfallmeldungen von Bürgern, Verkehrsteilnehmern oder 
Polizei, die auf eine Engstelle hinweisen und auch von dieser verursacht werden kann? 

3. Frage: Warum wurde auf einem 
Ortstermin am 21.02.2017 mit der 
Verwaltung und Vertretern der SPD das 
Entfernen eines Parkplatzes veranlasst; 
vor der Fußgänger-Querungshilfe 
„Fasanenweg“ durch eine 
Sperrmarkierung? (Siehe den Ausschnitt 
aus der StraßenSkizze des 
Fahrradbeauftragten) 

Welchen Anlass gab es für den Ortstermin 
Verwaltung + SPD und wurden weitere 
Fraktionen eingeladen? 

4. Frage: Die Verwaltung antwortet:“ ...wie am runden Tisch Radverkehr Porz am 01.09.16 
vereinbart, laufen zurzeit die Untersuchungen zur Überprüfung der Verkehrssituation vor 
Ort. Hierbei werden u.a. Geschwindigkeitsmessungen, Radverkehrserhebungen und 
Parkraumuntersuchungen durchgeführt. Die Ergebnisse werden der Bezirksvertretung im 
kommenden Frühjahr (2018) mitgeteilt“ 
Wann werden diese Ergebnisse vorgestellt (auch die Verkehrs- Datenerhebung aus der 
38. KW 2016)? 
Wird auch das abgehängte Schild auf der westlichen Seite der Frankfurter Straße ( in 
Höhe der Haus Nummer 101a) vorgestellt? 
Wann gibt es die gesamte Vorstellung in der Bezirksvertretung Porz über die veränderte 
Verkehrsführung Frankfurter Straße sowie die Vorstellung der geleisteten Arbeit am 
runden Tisch Radverkehr Porz durch eine entsprechende Niederschrift und die Nennung 
der Mitglieder und ihrer Funktion? 

5. Frage: Warum gibt es einen östlichen Fahrrad- Schutzstreifen entlang der Fußgänger- 
Querungshilfe „Fasanenweg“, obwohl die Verwaltung in ihrer Mitteilung zur Sicherheit der 
Verkehrsteilnehmer schreibt, dass Fahrradschutzstreifen „vor Querungshilfen den 
Richtlinien entsprechend aus Sicherheitsgründen auf einer Länge von ca. 10-15 m vor 
und nach der Querungshilfe unterbrochen“(laut Vorlagen- Nummer 3942/2016) 



werden? Laut dieser Mitteilung wird vor einer Querungshilfe die Schutzstreifen- 
Markierung entsprechend immer schmaler. Warum ist diese einengende 
SchutzstreifenMarkierung nicht an der Fußgänger- Querung am Kreisel „Frankfurter 
Straße/ Nachtigallenstraße/ Am Bahnhof“ oder auch am Kreisel „Nachtigallenstraße/ 
Magazinstraße/ Rolandstraße“ gemacht worden?  
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